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An Frau Ellen Höhn,                                                        An Herrn Prof. Dr. med. Dipl-Psych. Günther, 
Leiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes                   Leiter der psychiatrischen Abteilung der Nervenklinik Bamberg 
Stadt-Jugendamt Bamberg,                                              Sankt-Getreu-Strasse 14 – 18 
Geyerswörthstrasse 1                                                        96049 Bamberg 
96047 Bamberg 
 
 
 
An Herrn Vormundschaftsrichter Dr. Lassmann,            An Herrn Prof. Dr. med. Dr. .h. c. Rascher, 
Amtsgericht Bamberg                                                      Klinik mit Poliklinik 
Vormundschaftsgericht                                                    Für Kinder und Jugendliche 
Synagogenplatz 1                                                             Loschgestrasse 15 
96047 Bamberg                                                                91054 Erlangen 
 
 
An Herrn Dr. Strauch,                                                     An Herrn Amtsrichter Herbst,                    An Herrn Dr. Dirk Nieber 
Landratsamt Bamberg                                                     Amtsgericht Bamberg                                 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Gesundheitswesen und Ernährungsberatung                   Synagogenplatz 1                                       Stankt-Getreu-Strasse 14 -18 
Ludwigstrasse 25                                                             96047 Bamberg                                           96049 Bamberg 
96052 Bamberg 
 
                                                                                        An Frau Isabella Jäger                                                    
An Frau Dipl.-päd. Burger                                              Dipl.-Psychologin                                        An Herrn Johann Sagstetter 
Kinder –und Jugendlichenpsychotherapeutin                 Krelingstrasse 4                                      Amtmann 
Systemische Paar- und Familientherapeutin                   90408 Nürnberg                                           Stadt-Jugendamt Bamberg         
Geschwister-Gummi-Stiftung                                                                                         Geyerswörthstrasse 1                                    
Schießgraben 7                                                                                                                                      96047 Bamberg 
95326 Kulmbach 
 
 
 
An Herrn Norbert Lammert            An Frau Dr. Angela Merkel                   An Herrn Horst Köhler           An Frau Dr. Merk                                                                                                                  
Bundestagspräsident                        Bundeskanzlerin                                    Bundespräsident                     Justizministerin Bayern             
Bundestagsgebäude                          Bundeskanzleramt                                 Spreeweg 1                             Prielmayerstr. 7                            
Platz der Republik                           Willy-Brandtstr.1                                   10557  Berlin                           80335 München 
11011 Berlin                                    10557 Berlin                                                 
95326 Kulmbach 

 
 
 
 

23. August 2006 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Dr. Nieber!  

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Günther! 
 

 
 
Aus der schockierenden Erfahrung der ersten gewaltsamen 
Zwangspsychiatrisierung und der versuchten weiteren 
medikamentösen Zwangsmaßnahme durch Prof. Günther  
am 03. und 04. August 2004 zog Frau Heller die Konsequenzen und 
entzog sich der Möglichkeit einer weiteren Zwangsmaßnahme gegen 
sie.  
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Die Frau Heller während dieser ersten Zwangspsychiatrisierung am 
03.08.2004 zugefügten Verletzungen sind im Arztbericht vom 
09.08.2004 wie folgt dokumentiert:  
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Frau Heller berichtet selbst in einem Interview zuhanden des Symposium „Gebt mir mein 
Kind zurück – Borreliose, Münchhausen-by-proxy-Syndrom und medizinisches Gutachter-
wesen – Der Fall Aeneas Heller, Bamberg vom 2. Juli 2006 im Welcome Kongreß Hotel 
Bamberg, Mußstrasse 7, Bamberg über die während der Unterbringung versuchte 
Medikamentierung durch Prof. Günther, Leiter der geschlossenen Abteilung der Nervenklinik 
Bamberg, der sie vorher nie gesehen hatte.  
 
BEWEIS:  Film von Frau Heller zuhanden des Symposiums vom 02.07.2006; schriftliches 
Film-Protokoll: „Viele Leute fragen sich, warum ich jetzt nicht einfach zum Aeneas 
komm` und ihn besuch. Und dazu möcht` ich Euch was erzählen. Ihr wißt ja, daß das 
Entmündigungsverfahren gegen mich nicht eingestellt worden ist. Also – die 
bayerischen Gerichte versuchen immer noch, dafür zu sorgen, daß ich vor einem 
Gutachter erscheinen muß und mich psychiatrisch begutachten lasse. Dabei war ich 
schon vor einem Psychiater erschienen – einem unabhängigen Psychiater – und der hat 
ja bestätigt, daß ich psychisch völlig normal bin und alle meine Bekannten können`s 
bestätigen und alle die Menschen, die bei Gericht waren und das noch einmal persönlich 
für mich bestätigt haben, die beweisen ja eigentlich, daß ich völlig normal bin. Trotzdem 
hat niemand das Verfahren eingestellt.  
Das heißt, wenn ich den Aeneas besuchen will, was ich natürlich will, ich natürlich will 
ich den Aeneas wiedersehen, dann komm` ich in die Gefahr, daß man mich wieder in die 
Psychiatrie steckt. Das hat man ja schon einmal gemacht, am 3. August vor zwei Jahren, 
im Jahr 2004. Da hat früh morgen, morgens hat`s geklingelt- und plötzlich standen mir 
unbekannte Menschen vor der Tür und haben mir einen Gerichtsbeschluß vor die Nase 
gehalten, mir sei das Sorgerecht entzogen. Und ich wußte überhaupt nicht warum, ich 
hab` nur gelesen, daß eine Stellungnahme aus dem Gesundheitsamt vorliegt. Mehr nicht. 
Mehr wußte - Ich wußte gar nichts. Die Haustür war offen und zuerst standen vier 
Leute vor mir. Der eine hat sich als Gerichtsvollzieher ausgegeben, die anderen drei 
waren Frauen vom Jugendamt. Die sahen erst alle ganz harmlos aus. Sehr nett. Frau 
Höhn sieht auch sehr nett aus. Und die haben gesagt, sie wollen den Aeneas. Ja und 
dann kamen immer mehr Leute ins Haus geströmt, auch plötzlich Polizisten, ich wußte 
überhaupt nicht, was überhaupt gespielt wird, alle haben mich angeschrien. Und als ich 
gesagt habe, der Aeneas ist nicht da, weil ich ihn beschützen wollte, da hab ich dann 
plötzlich ein weiteres Papier vor die Nase gehalten bekommen, ich soll in die Psychiatrie 
eingewiesen werden, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Es war sehr heiß, ich 
hatte nur einen kurzen Rock  ich hatte keine Schuhe und ich hab` gedacht, das kann 
doch nicht wahr sein, daß muß ein Mißverständnis sein, und hab versucht, den Richter 
Herbst anzurufen, weil ich wußte ja, unter dem Sorgerechtentzug unter diesem 
Beschluß, den man mir gezeigt hat, stand sein Name. Ich hab versucht, mit ihm zu 
sprechen und zu sagen, daß ich gar nichts weiß, von einem Gesundheitsamt. Und er hat 
dann nur gesagt, „mit Ihnen telefonier ich nicht“ und war ganz unfreundlich und hat 
nicht mit mir geredet. Dann hab ich den behandelnden Arzt vom Aeneas angerufen, den 
Internisten und hab gesagt, „die wollen mein Kind abholen“, und er hat mir dann gesagt, 
„ja ich rufe den Richter Herbst an“. Und der- das hat er dann auch gemacht, aber der 
Richter Herbst hat nicht reagiert. Und ich hab versucht mit diesen zwölf Leuten, die da 
in unser Haus gestürmt kommen, kamen, zu reden, und die waren sehr, sehr aggressiv. 
Meine Eltern hat einer dieser Personen dann in die, in die Wohnung gestoßen. Meine 
Eltern sind- meine Mutter ist 75 mein Vater war damals 85. Alle sind in die Wohnungen 
eingedrungen, die in dem Haus sind. In meine, in die Wohnung meiner Tante und in die 
Wohnung meiner Eltern, obwohl es keinen Durchsuchungsbefehl gab und haben alles 
nach dem Aeneas abgekämmt. Und derweil hat ein Polizist mir den Arm umgedreht und 
mich in den Krankenwagen geschleppt. Ich hab immer gesagt, ich geh doch mit, hören 
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Sie doch auf und er hat nicht auf mich gehört. Und ich hab`s immer lauter gesagt, bis 
ich geschrien hab`. 
Im Krankenwagen wollte er mich auf eine Liege schnallen und ich konnte mich davor 
nur retten, dadurch, daß ich die Frau, eine eine Frau, die dabei war in diesem 
Einsatzkommando, eine  Polizistin, die hab ich ganz fest angeschaut. Ich hab ihr in die 
Augen geschaut und hab` gesagt, „Frau Stiehl, muß das sein!“ Und dann wurde ich 
nicht liegend auf die Liege festgebunden, sondern ich durfte im Stuhl des 
Krankenwagens sitzen. Ich wußte, wie gesagt überhaupt nicht – ich wußte überhaupt 
nicht, was man – was gegen mich vorliegt. Niemand vom Jugendamt hatte mit mir 
gesprochen. Kein Richter – gar nichts. Und so kam ich in die Psychiatrie.  
Ohne Schuhe, vom Frühstück weggeholt, ohne Zahnbürste, ich hatte Durst und ich 
hatte kein Geld. Nicht mal Geld zum Telefonieren. Und als ich dann dort war, hat der 
Prof. Günther zu mir gesagt, er möchte mich mit Psychopharmaka behandeln. Und der 
Mann hatte mich nie gesehen vorher. Und ich war dort in der Psychiatrie ohne Zeugen. 
Ich war ganz allein in der geschlossenen Anstalt. Mir gegenüber standen drei Ärzte in 
weißen Kitteln. Prof. Günther hat mir die Hand gereicht und hat gesagt: “Guten Tag, 
Frau Heller, ich gebe Ihnen jetzt Psychopharmaka.“ Als ich gesagt hab: “Ja, aber 
warum denn? Sie haben mich … Wieso denn?“ Dann hat er gesagt: “Sie wollen doch ihr 
Kind wieder sehen.“ Ich war ja vollkommen schockiert und hab gesagt: „Ja aber, was 
hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Außerdem vertrage ich Psychopharmaka 
nicht.“ Ich wollte natürlich keine nehmen, und da hat er gesagt:“ Ja – wir haben hier 
ganz gute, neue Medikamente.“ Ich hab dann gesagt: “Ja aber, Sie müssen mich doch 
erst untersuchen!“ Und er sagte: „Ich hab Sie doch jetzt gesehen!“ und dann war er weg. 
– Und noch einen Tag später, als bereits der Anwalt da war, mit meinem Mann 
zusammen, der mich dann aus der Psychiatrie herausgeholt hat, per richterlichen 
Beschluß, da hat Prof. Günther immer noch vor meinem Mann und dem Anwalt gesagt: 
„Frau Heller, ich gebe Ihnen in wenigen Stunden dann Psychopharmaka. Wir fangen 
mit der Behandlung an.“ 
Und ich hoffe, ich muß jetzt nicht mehr sagen. Ich glaube, jeder kann verstehen, daß ich 
nichts anderes zu erwarten habe, wenn ich wieder nach Deutschland fahre. Und die 
Behörden benutzen auf ganz unmenschliche Weise, auf grausame Weise die Sehnsucht 
vom Aeneas und mir. Die Aeneas von – die Sehnsucht vom Aeneas, die er nach mir hat 
und die Sehnsucht, die ich nach ihm hab`, um mich nach Deutschland zu locken und 
mich wieder zu psychiatrisieren. `Was anderes hab` ich nicht zu erwarten. Und der 
Gutachter, vor den ich geführt werden soll von gerichtlicher Seite aus, das ist der 
Oberarzt Nieber, dessen Chef ist – wer soll`s auch anders sein – Prof. Günther von der 
Nervenklinik. Und ich denke, jetzt kann man eins und eins zusammenzählen und jeder 
versteht, daß ich Aeneas nur gefährden würde, wenn ich jetzt nach Deutschland 
komme.“ 
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Diesen Versuch der Zwangsmedikamentierung können der Ehemann von Frau Heller, Herr 
Markus Sperlein, sowie der damals mit anwesende Rechtsanwalt bezeugen, da Prof. Dr. 
Günther auch bei Aufhebung des zwangsweisen Aufenthaltes in der Nervenklinik bei 

Anwesenheit der Genannten noch einmal äußerte, er wollte Frau Heller mit Psychopharmaka 
behandeln. �

 
BEWEIS: Eidesstattliche Erklärung des Ehemannes von Frau Heller, Markus Sperlein vom 
24.07.2006  
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Wichtig ist dies einstweilen für das Verständnis der damaligen momentanen Situation 

von Frau Heller, die durch Gewaltanwendung, Freiheitsentzug und drohende 
Zwangsbehandlung mit Psychopharmaka unter einer Extremstbelastung stand. 

 
 

Die dabei angewendeten Methoden erinnern an Berichte über Festnahmen politisch 
Verfolgter in totalitären Regimen, wie sie von Menschenrechtsorganisationen, wie zum 

Beispiel amnesty international wiedergegeben werden: 
 

Schockartiges Abholen einer Person unter Gewaltanwendung. 
Wir erinnern uns an die Ereignisse in Südamerika in den Siebzigerjahren des letzten 

Jahrhunderts. 
 

Freiheitsentzug ohne daß die betroffene Person weiß warum. 
Beliebtes Mittel in Diktaturen, um Menschen zu zermürben, die unangenehme Wahrheiten 

sagen, und deren Mitmenschen gewissermaßen im voraus einzuschüchtern. 
 

Zwangsbehandlung mit Psychopharmaka!  
Haben das nicht Regimekritiker in der ehemaligen Sowjetunion erleben müssen? 

 
 

Und dann die Frage, die Frau Heller am unerträglichsten quälen mußte! 
 

„Was tun diese Menschen mit meinem 9 jährigen kleinen Kind?“ 
 

„Was hat dieser kleine drahtige unauffällige Mann mit dem Aktenkoffer,  
der sich als Gerichtsvollzieher ausgibt, mit meinem Sohn vor?“ 

 
„Was tun diese wildfremden Sanitäter, die das Haus nach meinem Sohn absuchen, 

 mit Aeneas.“ 
 

„Wieso hetzt man Polizisten auf der Suche nach meinem kleinen Jungen in mein Haus? 
Wo bringen diese Leute Aeneas hin?“ 

 
 

„Was tun diese Menschen mit meinem kleinen Kind!“ 
 
 

Frau Heller hat dieser Drohkulisse standgehalten, ohne die Nerven zu verlieren. Das 
kann nur ein Mensch leisten, der psychisch völlig gesund ist und außerdem enorm 
belastungsfähig.  
Bereits diese Tatsache belegt, daß es völlig unberechtigt war, Frau Heller das Sorgerecht 
für Ihren kleinen Sohn Aeneas zu entziehen.  
 
 

Warum nehmen Behörden einer solchen Frau ihr 
Kind weg? 
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Auch internationale Fachleute prangern das Unrecht an:   

- So erklärt die australische Dozentin für Medizinsoziologie, Dr. Helen Hayward-Brown 
ausgewiesene Spezialistin für das Münchhausen-by-proxy-Syndrom, Universität Western-
Sydney in ihrem Affidavit (Versicherung an Eides Statt) vom 16.03.06 zum Fall Aeneas: 

"Meiner Ansicht nach ist dies  

����
���
������
������%��������
�
�%�����������&��������$��$��	�� '�(�   

die ich in meiner zehnjährigen Forschungsarbeit über dieses Thema erlebt habe." 

 

 

- So erklärt der Privatdozent Dr. med. Mario Gmür, FMH für Psychiatrie und 
Psychotherapie, in seiner psychiatrischen Begutachtung von Frau Heller vom 14. Dezember: 

"Die Expl. ist zweifellos eine engagierte und    
sthenisch-durchsetzungsfähige, konfliktfähige Persönlichkeit. Dies zu  pathologisieren  
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- Und weiter äußert er sich in voller Öffentlichkeit im Bericht von „Pro 7“ vom 20. März 
2006 für Frau Heller (wörtliche Wiedergabe):  

„Psychisch gesehen ist Frau Heller gesund und von daher gibt es eigentlich keine 
Gründe, ihr die Verantwortung über ihr Leben und auch über ihr Kind zu entziehen. 

Ich glaube, daß sie Opfer geworden ist eines Prestigekampfes, einer 
Profilierungsbedürftigkeit, einer übertriebenen – auch von Behörden – die dann 

Rechthaberei eigentlich über Sensibilität gesetzt haben und                                  
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So sieht diese Sache also aus der Perspektive der Mutter und aus der Sicht von 
Wissenschaftlern, die sich mit der Sache befaßt haben, aus. 
 
Im nächsten Brief wenden wir uns der Sache wieder mit forscherischem Auge zu: 
Analyse des Patientenberichtes von Frau Heller über ihren stationären Aufenthalt in 
der Nervenklinik Bamberg. Der Bericht ist voll von Eigenartigkeiten, die die Sache in 
ein neues Licht rücken. 
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Kopien ergehen an:   
- Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, Mohrenstrasse 37,  10117 Berlin  
- Kommissar für Menschenrechte, Thomas Hammarberg, Avenue de l’Europe,   
   67075 Strasbourg Cedex, Frankreich   
Amnesty International und weitere Menschenrechtsorganisatione 
 
 

Alle, die sich mit Aeneas solidarisieren 
 
 
 

 
 
 

 

ENDE DES ABDRUCKES DES OFFENEN BREIFES VOM  
29.08.2006 

 

     
     Name 

 

 
Vorname 

 
Anschrift  

 
Datum 

 
Unterschrift 
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An Frau Ellen Höhn,                                                        An Herrn Prof. Dr. med. Dipl-Psych. Günther, 
Leiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes                   Leiter der psychiatrischen Abteilung der Nervenklinik Bamberg 
Stadt-Jugendamt Bamberg,                                              Sankt-Getreu-Strasse 14 – 18 
Geyerswörthstrasse 1                                                        96049 Bamberg 
96047 Bamberg 
 
An Herrn Vormundschaftsrichter Dr. Lassmann,            An Herrn Prof. Dr. med. Dr. .h. c. Rascher, 
Amtsgericht Bamberg                                                      Klinik mit Poliklinik 
Vormundschaftsgericht                                                    Für Kinder und Jugendliche 
Synagogenplatz 1                                                             Loschgestrasse 15  
96047 Bamberg                                                                91054 Erlangen 
 
An Herrn Dr. Strauch,                                                     An Herrn Amtsrichter Herbst,                    An Herrn Dr. Dirk Nieber 
Landratsamt Bamberg                                                     Amtsgericht Bamberg                                 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Gesundheitswesen und Ernährungsberatung                   Synagogenplatz 1                                       Stankt-Getreu-Strasse 14 -18 
Ludwigstrasse 25                                                             96047 Bamberg                                           96049 Bamberg 
96052 Bamberg 
 
                                                                                        An Frau Isabella Jäger                                                    
An Frau Dipl.-päd. Burger                                              Dipl.-Psychologin                                        An Herrn Johann Sagstetter 
Kinder –und Jugendlichenpsychotherapeutin                 Krelingstrasse 4                                      Amtmann 
Systemische Paar- und Familientherapeutin                   90408 Nürnberg                                           Stadt-Jugendamt Bamberg         
Geschwister-Gummi-Stiftung                                                                                         Geyerswörthstrasse 1                                    
Schießgraben 7                                                                                                                                      96047 Bamberg 
95326 Kulmbach 
 
 
An Herrn Norbert Lammert            An Frau Dr. Angela Merkel                   An Herrn Horst Köhler           An Frau Dr. Merk                                                                                                                  
Bundestagspräsident                        Bundeskanzlerin                                    Bundespräsident                     Justizministerin Bayern             
Bundestagsgebäude                          Bundeskanzleramt                                 Spreeweg 1                             Prielmayerstr. 7                            
Platz der Republik                           Willy-Brandtstr.1                                   10557  Berlin                           80335 München 
11011 Berlin                                    10557 Berlin                                                 
95326 Kulmbach 
 

1. September 2006 
 

Sehr geehrter Herr Prof. Rascher! 
Sehr geehrter Herr Dr. Strauch!  

Sehr geehrter Herr Prof. Günther! 
Sehr geehrter Herr Dr. Nieber!  

 
Wir stellen fest: 

 
Der „Mißbrauch psychiatrischer Diagnostik“, vor dem PD Dr. med. Mario 
Gmür in seinem psychologischen Gutachten vom 14. Dezember 2005 über 

Frau Heller warnt, ist durch untenstehende Analyse des Patientenberichtes 
„Epikrise“ von Frau Heller über ihren Aufenthalt in  der Nervenklinik 

Bamberg vom 03. bis 04. August 2004 nachgewiesen. 
 
Bei Berücksichtigung der sogenannten „Epikrise“, des Berichtes über den stationären Aufenthalt von 
Frau Heller in der geschlossenen Abteilung der Nervenklinik in Bamberg wird klar, daß Dr. Günther 
sich eine unverantwortliche Vorgehensweise vorwerfen lassen muß, die einen schwerer Verstoß gegen 
die ethischen Prinzipien ärztlichen Handelns darstellen, da sich in diesem Dokument klare 
Widersprüche und viele Indizien für eine bewußte Verleumdung von Frau Heller finden lassen. Es 
sind tendenziöse anamnestische „Mängel“ nachweisbar, die wohl zur Rechtfertigung einer Behandlung 
mit Psychopharmaka hätten dienen sollen. Der Versuch von Prof. Günther, Frau Heller ohne 
Untersuchung mit Psychopharmaka zu behandeln, zeigt sich durch die Analyse der „Epikrise“ in 
einem sehr eigenartigen Licht. Die Tatsache des Versuches wäre ja an und für sich schon schlimm 
genug. 
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Jedoch ist mit der Analyse der „Epikrise“ eine sehr bemerkenswerte Form 
der „Zusammenarbeit“ von Dr. Strauch und Prof. Günther nachgewiesen. 

Weshalb war denn von Dr. Strauch in seinem „Gutachten“ vom 02.08.2004 gegen Frau Heller so „dick 
aufgetragen“ worden? Eine Suizidgefährdung von Frau Heller hätte für die Zwangseinweisung doch 
wohl genügen können. Jedoch führt Dr. Strauch in seinem Gutachten vom 02.08.2004 einen „Wahn, 
an Borreliose erkrankt zu sein“; eine „subjektive Leistungsminderung“; ein „Münchhausen-
Syndrom“ und in Bezug auf den Sohn „Münchhausen-by-proxy-Syndrom“; eine „chronische 
paranoide Psychose“; und „unterstellte in wahnhafter Weise“; sowie „abgesehen von den nicht 
korrigierbaren Wahninhalten“…Dann, am Schluß des Gutachtens mittels Ankreuzkästchen noch: 
„Eine gerichtliche Entscheidung kann nicht abgewartet werden“. „Psychisch krank“. „…Gefährdung 
der Gesundheit oder Lebensgefährdung unaufschiebbar“. 

Das „Gutachten“ vom 02.08.2004 von Dr. Strauch beruht auf nicht überprüfbaren Aussagen Dritter 
über Frau Heller und auf unglaublich abenteuerlichen Spekulationen über Namenswahl bei Aeneas 
und Frau Hellers angeblicher schlechter Prägung durch das Elternhaus (vgl. Veröffentlichung des 
„Gutachtens“ von Dr. Strauch vom 02.08.2004 im Offenen Brief vom 03. August 2006, Seiten 22 bis 
25) 
 
Dr. Strauch führt in seinem „Gutachten“ vom 02.08.2004 an, bei Frau Heller bestehe der Wahn, sie 
und ihr Sohn seien borreliosekrank (letzter Satz auf Faksimile-Ausschnitt): 
Diese Ausdrucksweise wird in dem Entlassungsschreiben der Nervenklinik Bamberg 
(„Epikrise“) über den stationären Aufenthalt von Fr au Heller ohne Hinterfragung übernommen 
und das tatsächliche Bestehen einer Borreliose von vornherein negiert: 
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Dies, obwohl Frau Heller in derselben Nervenklinik während desselben Aufenthaltes vom 
03.08.2004 bis zum 04.08.2004 auf Grund der Sorge der sie behandelnden Ärzte die Fortset-
zung der Langzeitantibiotikatherapie gegen die vorliegende, ärztlich vielfach dokumen-
tierte und durch Laboruntersuchungen abgesicherte „Borreliose im Folgestadium“ genoß!  
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Die Ärzte der Nervenklinik verabreichen der Patientin also ein Medikament in hohen 
Dosierungen gegen eine Erkrankung, die die Patientin angeblich gar nicht haben soll, ja 
die sie sich angeblich einbildet! Nicht etwa wird in der „Epikrise“ der Nervenklinik  
Bamberg eine Frage bezüglich des von Dr. Strauch unterstellten „Wahnes“ von Frau 
Heller offengelassen, was die Sorgfaltspflicht geboten hätte. Nein, die verleumderische 
Behauptung von Dr. Strauch wird eins zu eins übernommen, trotz gegenteiliger 
Handlungsweise (Fortsetzung der Therapie nach internistischem Konzil mit dem zuständigen 
Facharzt des Bereiches Innere Medizin des Klinikums Bamberg; siehe „Epikrise“ Seite 3 
unten; Seite 5 des Offenen Briefes). 

 
Im letzten Abschnitt der „Epikrise“ wird zugegeben, daß über das Vorliegen einer 
Borreliose durch die Nervenklinik nicht geurteilt werden kann (Seite 4 „Epikrise“; Seite 
6 dieses Offenen Briefes), Zitat:  
„Ob dieser Befund für die Diagnose einer Borreliose und für die Behandlung mit 
hochdosierten intravenösen Antibiotika ausreichend ist, bleibt zweifelhaft. Wir empfehlen, 
eine Abklärung durch einen Spezialisten für Borrelienerkrankungen, z.B. Prof. Frange in 
Göttingen.“ 
 
Es wird also zugegeben, dass man selber nicht kompetent ist, die Berechtigung der 
Therapieform zu erkennen. Gleichzeitig aber übernimmt man unhinterfragt die 
Verleumdung aus dem „Gutachten Strauch“, es „bestehe“ der „Wahn“ bei Petra Heller, 
borreliose-krank zu sein, d. h., man negiert trotzdem die möglicherweise tatsächlich 
vorliegende Borreliose und stellt Frau Heller in die Ecke der psychisch Kranken. 
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Weiter: 
Zitat „Epikrise“, Zeile 7, Seite 4 (Seite 6 dieses Offenen Briefes):“  
„Im Rahmen der durchgeführten psychiatrischen Untersuchung konnten keine weiteren 
psychopathologischen Symptome außer der wahnhaften Überzeugung der Patientin, an 
einer Borreliose erkrankt zu sein, eruiert werden. Eine testpsychologische Untersuchung 
konnte auf Grund der Aufhebung der Unterbringungsmaßnahme NICHT mehr 
stattfinden.“   
  
Das heißt im Klartext, daß die Nervenklinik selbst in ihrer psychiatrischen Untersuchung 
überhaupt keine psychopathologischen Symptome bei Frau Heller eruieren konnte. 
Hinter dem  geschliffenen Fachausdruck „..keine psychopathologischen Befunde…“ ,  der 
nichts anderes bedeutet als:  „…. Frau Heller ist nicht seelisch krank…“ verbirgt sich die 
nackte Tatsache, daß die Ärzte der Nervenklinik beim besten Willen keine psychische 
Erkrankung von Frau Petra Heller feststellen konnten. 

�
�	���������
����	
��������4
3�����
�.�
����������

��
��
$�$������	��������
1�
'�����$�������*������5����
���� �

66�����0$��2�



 56 

So wird die Frequenz der Medikamentierung von Frau Heller– auch dies wieder eine klare 
mißbräuchliche Auffälligkeit – falsch (zu hoch) referiert. („Epikrise“ Seite 2, unter dem Titel 
„Medikamentenanamnese“, Seite 4 dieses Offenen Briefes): 
 
„Die Patientin infundiere sich selbst zuhause 1000 mg Vancomycin i. V. zwei Mal täglich 
und nehme oral Entrokaps 4 x 500 mg sowie Paidoflor Lutschtabletten 3 Mal täglich 3 Stück 
ein.“  
 
„Täglich“ ist falsch. „Infundiert wurde  an drei Tagen die Woche“  wäre richtig. Trotz des 
der Nervenklinik damals schriftlich vorliegenden Attestes von Dr. Wolfgang Klemann vom 
26.07.2004, der von 3-4 Tagen die Woche spricht (das Attest befindet sich auf den Seiten 13 
und 14 dieses Offenen Briefes), wird hier eine Frequenz angegeben, die Frau Heller auch 
mündlich nur schon aus dem Grunde nicht so gesagt haben konnte, weil sie durch eine solche 
tägliche Behandlung mit Vancomycin ein Nierenversagen riskiert hätte.  
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Dann der Kommentar der „Epikrise“, Seite 4 (Seite 11 dieses Offenen Briefes): „Ob dieser 
Befund für die Diagnose einer Borreliose  und für die Behandlung mit hochdosierten 
intravenösen Antibiotika ausreichend ist, bleibt zweifelhaft.“ 
 
Es wird also zuerst in der „Epikrise“ die Frequenz manipuliert, dann wird die 
Zweifelhaftigkeit einer solchen Medikamentierung hervorgehoben. Die Ärzte der 
Nervenklinik behaupten also unwahrer Weise, Frau Heller bekäme Medikamente in 
einer Menge verabreicht, die gar nicht stimmt und betonen dann, wie zweifelhaft, ja 
gefährlich eine solche Therapie sein könnte. Die Therapie, von der die Ärzte der 
Nervenklinik sprechen, hat Frau Heller jedoch niemals erhalten. 
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Weiter:  
Unter dem Titel „Therapie und Verlauf“  (Seite 3 der „Epikrise“; Seite 5 dieses Offenen 
Briefes) wird wiederum eine „gutachterliche Stellungnahme vom 28.07.2004 von Dr. 
Strauch“ und die Unterstellung Münchhausen-by-proxy-Syndrom referiert. Anstatt nur den 
stationären Verlauf in der Nervenklinik zu beschreiben, wird lange anhand der höchst 
verleumderischen Stellungnahme von Dr. Strauch versucht zu suggerieren, daß bei Frau 
Heller keine Borreliose vorliege. Hier liest man dann auch, Zitat, Seite 3 „Epikrise“: „Die 
Patientin ist wahnhaft davon überzeugt, daß ihr Sohn und sie selbst an einer chronischen 
Borreliose leiden.“ 
 
Hier fällt auf, daß der Indikativ gebraucht wird. Tatsächlich wird die Stellungnahme von Dr. 
Strauch zitiert, ohne dies mit den dafür korrekten sprachlichen Mitteln zu kennzeichnen, 
nämlich mit einem Bericht in der Möglichkeitsform oder dem Setzen in Anführungszeichen 
dieses Satzes. Der Leser soll wohl glauben, dieser Satz gebe die eigene Meinung der in der 
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Nervenklinik „diagnostizierenden Ärzte“ wieder. In der gesamten Epikrise findet sich aber 
kein Hinweis darauf, daß die Nervenklinik Bamberg irgendeine eigenständige Diagnostik mit 
der Fragestellung nach dem Bestehen einer Borreliose erhoben hätte.  

 
����.�
������������
��
$������
��������
�����.�
������������
��
$������
��������
�����.�
������������
��
$������
��������
�����.�
������������
��
$������
��������
�0��
������ �����0��
�����������0��
�����������0��
����������� ��������������������

�	

���	�������
�����222�	

���	�������
�����222�	

���	�������
�����222�	

���	�������
�����222�
 

Tatsächlich wiederholen die Verfasser der Epikrise lediglich die höchst zweifelhaften 
Behauptungen Dr. Strauchs. 
Welche Absicht verfolgen die Verfasser mit diesen fragwürdigen rhetorischen Spielen? 
Einerseits verwirren sie den Leser, andererseits müssen sie dahingehend interpretiert werden, 
daß der „Wahn“ bei Frau Heller richtiggehend suggeriert werden soll.  
 

)�����0��������+�����
������ ���������	���
 
Es beeindruckt die Ähnlichkeit der Methoden, mit denen die verantwortlichen Mediziner 
Dr. Strauch vom Gesundheitsamt Bamberg und Prof. Dr. Günther von der Nervenklinik 
Bamberg arbeiten: Dr. Strauch erstellt eine psychiatrische Diagnostik, ohne die 
Patientin zu untersuchen. Prof. Dr. Günther negiert eine Infektionskrankheit, ohne die 
dafür notwendigen medizinischen Befunde zu erheben. Weiter muß man feststellen, daß 
da äußerst abenteuerliche „Diagnosen“ gegenseitig abgeschrieben werden  

(Teil der Begründung der „Diagnose“ von Dr. Strauch im 
 „Gutachten“ Dr. Strauch vom 02.08.2004): 
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Weiter:  
Die Manipulationstechnik ist wirklich gut ausgefeilt, die Verfälschung der Tatsachen wird 
geschickt durchgezogen. Fast unmerklich werden Unwahrheiten eingeflochten, immer in der 
Absicht, den Leser irrezuführen und in der Hoffnung, daß diese Schriftstücke sowieso 
niemand liest, weil sie voll von Fachausdücken stecken, die der medizinische Laie nicht 
versteht. So wird Dr. Strauch unter „Therapie und Verlauf“  auch noch unzutreffend referiert. 
Es wird behauptet, daß im Marienhospital Stuttgart eine Liquoruntersuchung gemacht worden 
sei. Dies ist erstens rein sachlich falsch,  
aber auch zweitens noch von Dr. Strauch aus dessen „gutachterlichen Stellungnahme“ vom 
28.07.2004, auf die sich die „Epikrise“ an dieser Stelle bezieht, falsch übernommen, denn 
dieser hat das nicht einmal behauptet. 
 
 
Zitat „Therapie und Verlauf“  aus der „Epikrise“ mit Bezug auf Dr. Strauch (Zitat Seite 3 
der „Epikrise“, Seite 5 dieses Offenen Briefes):           
: 

  
 
Dr. Strauchs diesbezügliche Ausführungen in seinem verleumderischen „Gutachten“ vom 
28.07.2004:  

 
 
Merke: 1)  
„Die in den mitgebrachten Unterlagen“: Es waren also nicht die Unterlagen des 
Marienhospital Stuttgart, sondern dorthin mitgebrachte Unterlagen – dies wird in der 
„Epikrise“ falsch dargestellt. Eine Liquoruntersuchung war bei Frau Heller nämlich nicht in 
Stuttgart sondern in Großhadern am 31.12.1999 gemacht worden.  
Dr. Strauch wird hier also durch die „Epikrise“ falsch übernommen.  
�
Merke: 2)  
„…und fernmündlich mitgeteilten liquorchemischen Befunde ergibt sich derzeit kein 
faßbarer pathologischer Befund.“ 
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Der in der „Epikrise“ aus dem Gutachten von Dr. Strauch übernommenen Aussage keines 
faßbaren pathologischen Befundes in jenen Untersuchungen wurden auch noch bloß 
„ fernmündlich“ mitgeteilt. Damit hat eine solche Aussage keinerlei überprüfbaren und damit 
auch keinerlei beweiskräftigen Gehalt. Fernmündlich kann alles Mögliche, was nicht den 
Tatsachen entspricht, mitgeteilt werden (es kann ja sogar „nahschriftlich“ alles mögliche 
Unwahre mitgeteilt werden, wie das „Gutachten“ Strauch bzw. die „Epikrise beweisen). 
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Merke: 3)  
Wir zeigen jetzt die Laborbefunde des besagten Marienhospitals Stuttgart – die dort  
 

eindeutig positiven Werte mit dem Kommentar  
„Hinweis auf Lyme-Borreliose Stadium I/II“ 

(man lese es ein paar Mal – es ist nicht zu fassen!) 
 

sind in keiner Weise mit dem von Dr. Strauch in seinem „Gutachten“ vom 28.07.2004 
zitierten und weiter unten im originalen ärztlichen Patientenbericht des Marienhospital 
Stuttgart abgedruckten 
 

„ergibt sich derzeit kein faßbarer pathologischer Befund“  
 
vereinbar. Der Kommentar aus dem Labor „Hinweis auf Lyme-Borreliose Stadium 
I/II“ dürfte als das Gegenteil verstanden werden können. 
 
 

Hier die Laborwerte der im Marienhospital Stuttgart 
durchgeführten Untersuchungen, die durch die 

verantwortlichen Ärzte geleugnet wurden: 
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Die neurologische Abteilung des Marienhospitals Stuttgart 
hatte also eine Laboruntersuchung bei Frau Heller 

vornehmen lassen, die eindeutig beweist, daß Frau Heller 
an Borreliose erkrankt war. 

 
Anstatt daraufhin Frau Heller ein Antibiotikum zu 

verabreichen, um diese gefährliche Infektionskrankheit zu 
bekämpfen, wie es „lege artis“ gewesen wäre, was soviel 

heißt, wie „dem Handeln ärztlicher Kunst entsprechend“, 
schickt das Marienhospital die Patientin unbehandelt nach 
Hause und empfiehlt ihr, ein Mittel gegen Depressionen zu 

schlucken. 
 
 

Damit sind die Verantwortlichen des Marienhospitals 
Stuttgart einer unterlassenen Hilfeleistung überführt. 
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Merke: 4)  
Daß das Gegenteil dieser „fernmündlichen“  Mitteilung Tatsache war, beweisen auch die 
weiteren abgebildeten „nahschriftlichen“ Laborbefunde und Arztberichte von Frau Heller 
Seiten 23 bis 29, die eindeutig das Vorliegen einer Borreliose im Folgestadium bei Frau 
Heller belegen. (Nicht nur die „Epikrise“ oder Dr. Strauch argumentieren mit Unwahrheiten, 
sondern auch die verantwortlichen Ärzte des Marienhospital Stuttgart wendeten damals 
ähnliche Methoden an und stellten Frau Heller lieber in die Ecke der psychisch Auffälligen, 
als die eigenen erhobenen Laborbefunde ernst zu nehmen und danach zu handeln). Siehe 
weiter zur Borreliose-Erkankung von Frau Petra Heller auf der Rubrik „BORRELIOSE - ein 
Kampf nur gegen den Erreger?“ auf www.petra-heller.info. 
 

Siehe weiter zur Borreliose-Erkankung von 
Frau Petra Heller die Atteste, Arztberichte, und 
Laborwerte auf der Rubrik 
 

„BORRELIOSE - ein Kampf nur gegen den 
Erreger?“  

auf der Website www.petra-heller.info. 
 
 
 
 

Hier nun der von Dr. Strauch zitierte ärztliche 
Kommentar aus dem Marienhospital Stuttgart, 

der das Ergebnis der eigenen 
Laboruntersuchungen („Hinweis auf Lyme-

Borreliose Stadium I/II“; siehe oben) schlichtweg 
leugnet, und Frau Heller ebenfalls für psychisch 

auffällig verkauft („…ergibt sich derzeit kein 
faßbarer pathologischer Befund“): 
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Wir müssen einen kleinen Exkurs zu Prof. Rascher und seinem Urteil in seinem 
„Gutachten“ vom 18.08.2004 über Aeneas’ Borreliose-Erkrankung machen: 
 
Prof. Rascher behauptet in seinem Gutachten vom 18.08.2004, Aeneas hätte keine Borreliose 
– er legt dafür jedoch keinerlei Beweismaterial, vor. Er behauptet einfach, die Serologie bei 
Aeneas sei negativ, ohne die konkreten Werte vorzuweisen. Er schreibt, die 
Blutuntersuchungen von Aeneas ergäben, daß Aeneas nicht mit dem Erreger der Borreliose 
infiziert sei. Aber auch Prof. Rascher von der Universitätsklinik Erlangen legt dem Gericht 
keine Laborwerte vor. Er liefert bei Aeneas also keinen Beweis für seine Aussage, ebenso, 
wie das Marienhospital Stuttgart vor dem bei Frau Heller die Beweise weggelassen hat. 
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Dann, später, mit dem Westernblot vom 31.09.2004, nachdem Frau Heller vorgenanntes 
Fehlen von Belegen für die Gesundheit von Aeneas anwaltlich moniert hatte, legt Prof. 
Rascher auch wieder eine Bewertung, ein Resultat vor, ohne die konkreten einzelnen Banden 
aufzuführen, also wiederum nichts Überprüfbares, nichts Beweiskräftiges – eine weitere 
nicht nachvollziehbare bloße Behauptung 
 
Der Leser darf sich nun einmal in die Situation einer Mutter  versetzen, der es selbst am 
eigenen Leibe geschehen ist, daß man ihre durch Borreliose verursachten Schmerz- und 
Krankheitssymptome als psychische Auffälligkeit abgetan hat (nachweisbar durch obige 
Laborwerte des Marienhospitals Stuttgart vom 14.02.2000, die Beurteilung dieser Laborwerte 
als „Hinweis auf Lyme-Borreliose im Folgestadium I/II“ und den Widerspruch zu dem 
Arztbrief, der das Urteil der Laborwerte mit „ergibt sich derzeit kein faßbarer pathologischer 
Befund“ gleichsetzt). 
 
Diese Mutter mußte erleben, daß sie eine Gehirnhautentzündung erlitt, nur weil Kliniken, wie 
das Marienhospital ihre Krankheit nicht erkannten (siehe Bericht vom 10.05.2000 des 
Klinikums Bamberg, Seite 16 dieses Offenen Briefes). 
 
Diese Mutter mußte erleben, wie sie, im Rollstuhl landete, weil sie nicht ausreichend 
behandelt wurde. Sie verlor ihren Beruf und ihre Gesundheit. 
 
Sie quälte sich tapfer durch eine jahrelange Therapie, die ihr Ärzte empfohlen und verabreicht 
hatten, die Vertreter eines neuen Behandlungskonzeptes – der Langzeitantibiose – sind. Auf 
Grund dieser Behandlung kann sie den Rollstuhl und die Krücken hinter sich lassen. Sie sieht 
und hört wieder einigermaßen gut. 
 
Ja sie beginnt sogar in ihren alten Beruf als Konzertsängerin einzusteigen, obwohl sie noch 
nicht ganz gesund ist.  
 
Doch die Mediziner, die Vertreter der alten Lehrmeinung sind, und so viel Elend in das Leben 
dieser Mutter und das Leben dieses Kindes gebracht haben, lassen der Mutter und dem Kind 
keine Ruhe.  
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Das Kind  hat ebenfalls Laborwerte, die das Beschwerdebild als Borreliose ausweisen (auf der 
Rubrik „Juristisches – Richter Herbst reißt Aeneas aus seiner Familie“ auf www.petra-
heller.info unter dem Titel „Chronologie der Krankengeschichte von Mutter und Kind“ oder 
„Geschichte eines grausamen Sorgerechtsentzuges“ sind viele Werte und Atteste von Aeneas 
als Link zu finden). 
 
Jetzt kommt ein Prof. Rascher, der erklärter Gegner der Langzeitantibiose ist, der behauptet:  

(Gutachten vom 18.08.2004, Seite 7, durch Fettdruck von Prof. Rascher hervorgehoben; siehe 
www.petra-heller.info, Rubrik „Was der Gerichtsgutachter Prof. Rascher zu verantworten 
hat“) und erklärt ohne Vorlage von Beweisen, das Kind sei gesund.  
Die Mutter  kann diese Behauptung nicht überprüfen, weil man ihr Kind  in Isolation von der 
gesamten Familie und allen früheren Bekannten und Freunden hält, weil man einem vormals 
behandelnden Arzt die Überprüfung der Behauptung des Prof. Rascher nicht erlaubt, weil 
man der Mutter  die Einsicht in die Krankenakten des Kindes verweigert, weil man von der 
Mutter  verlangt, daß sie sich ohne Zeugen einer erneuten Begegnung mit einem Psychiater 
stellt, der wiederum ein verleumderisches Gutachten über sie schreiben will (siehe nächste 
Seite dieses Offenen Briefes das Gedächtnisprotokoll des Bezirkstagspräsidenten Edgar 
Sitzmann) und sie das Kind dann erst recht nie mehr zu zurückbekommt…   
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Hier der Beweis dafür, daß man weiterhin hinter dem Rücken 

Gutachten über sie erstellen wollte: 
 
 

 

Gedächtnisprotokoll von Edgar Sitzmann, Stadtrat und langjähriger 
Bezirkstagspräsident Oberfrankens: 
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Doch weg von Prof. Rascher und Dr. Strauch und zurück zur „Epikrise“ , deren Wahrheits-
gehalt wir zu überprüfen haben: 
Die „Epikrise“ beweist durch die falsche Übernahme der Aussage bezüglich der Werte, die 
durch das Marienhospital Stuttgart gemacht worden sein sollen, ein weiteres Mal, daß sie 
manipuliert, verfälscht und irreführt, um Frau Heller einen „Wahn“ zu unterstellen. Der 
Eindruck, daß dies bewußt und willentlich geschieht, ist nicht mehr wegzuwischen.  
Sollte mit der Suggestion, daß „die Liquoruntersuchungen … ein unauffälliges 
Ergebnis“ erbracht hätten (siehe Zitat Seite 3 der „Epikrise“, Seite 5 in diesem Offenen Brief), 
und diese im Marienhospital gemacht worden seien, die „Fernmündlichkeit“ und damit 
Unwissenschaftlichkeit der Aussage von Dr. Strauch bzw. des Marienhospitals Stuttgart 
vertuscht werden?  
 
Die „Epikrise“ kommt Seite 4 aufgrund ihrer Manipul ationen zum Ergebnis „Ob dieser 
Befund für die Diagnose einer Borreliose und für die Behandlung mit hochdosierten 
intravenösen Antibiotika ausreichend ist, bleibt zweifelhaft“.  
 

Abbildung eines weiteren eindeutigen Laborwertes von Frau Heller 
und des dazugehörigen ärztlichen Attestes: 
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Und noch ein Laborwert von Frau Petra Heller: 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

In der Folge bilden wir einen weiteren 
zusammenfassenden Arztbericht  

über den Krankheitsverlauf  
bei Frau Petra Heller ab: 
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Doch weiter  
Zitat „Epikrise“, Seite 4 (Seite 6 dieses Offenen Briefes): 
„Im stationären Verlauf fiel auf, daß die Patientin äußerst mißtrauisch reagierte. Die 
Patientin forderte beispielsweise, das Anrichten von Antibiotika Infusionen überwachen zu 
können, da sie weder Pflegepersonal noch Ärzten traute“…..“Das Brot wurde jedoch 
abgelehnt, weil es nicht mehr originalverpackt war und die Patientin dem Pflegepersonal nicht 
traute“. 
 
Der „Patientin“ wird in der „Epikrise“ übel genommen, daß sie in der Nervenklinik 
mißtrauisch reagierte – dies in chronologischer Zeitfolge kurz nach besagter, in Worten 
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geäußerter Absicht des Abteilungsleiters Prof. Günther, sie mit Psychopharmaka behandeln 
zu wollen, die in keiner Weise indiziert waren:  

 
und dies nach der gewaltsamen Zwangseinweisung von Frau Heller, bei der Frau Heller 
Verletzungen zugefügt worden waren, obwohl sie keinerlei Widerstand geleistet hatte. 
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Aufgrund der höchst Mißtrauen erweckenden Versuche, Frau Heller in die Ecke der psychisch 
Kranken zu stellen und sie auch ohne gesicherte Grundlage so zu behandeln, war Frau Heller 
wohl aus verständlichen Gründen nicht geneigt, etwas zu sich zu nehmen, das sie nicht selbst 
auf den Gesundheitswert überprüfen konnte… 
 
Weiter:   
Man lese den ersten Satz des Aufnahmeberichtes genau: 
„Die Patientin gelangte in Begleitung eines Polizisten mit einem Unterbringungsbeschluß des 
Landratsamtes Bamberg, Abteilung für Gesundheitswesen und Ernährungsberatung in unsere 
stationäre Behandlung.“ 
Was für einen Eindruck vermittelt dieser Satz? Er beschreibt die Situation so, als ob Frau 
Heller gemütlich und unter dem Schutz („in Begleitung“) eines Polizeibeamten in der 
Nervenklinik angelangt wäre. Daß es sich um eine Zwangseinweisung handelt, während der 
der Umgang mit Frau Heller nicht eben grade freundlich war, wird so suggestiv beschönigend 
dargestellt (siehe Arztbericht Dr. Ospel):  
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Eigenverantwortliches Handeln von Frau Heller 
wird hier somit in unverantwortlicher Weise  

und suggestiv verbrämt  
als psychische Auffälligkeit dargestellt. 

 
 

So die Diagnose der „Epikrise“, Seite 1 (Seite 3 dieses 
Offenen Briefes): 

 

„Wahnhafte Störung nach  
ICD 10: F 22.0“ 

Was verbirgt sich hinter diesen geheimnisvollen Ziffern und Buchstaben? 
Die ICD-10 ist die „Internationale Klassifizierung von Krankheiten der 
Weltgesundheitsorganisation“, die „International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems“.   
Die Nummer F 22.0 bezeichnet die Diagnose: “Wahnhafte Störung“. Die „Wahnhafte 
Störung“ ist ein Oberbegriff, der mehrere schwere seelische Erkrankungen zusammenfaßt. 
Eine dieser psychischen Erkrankungen ist:  
 

Die paranoide Psychose. 
 

Die verantwortlichen Ärzte der Nervenklinik haben die 
zweifelhafte Diagnose von Dr. Strauch also lediglich  

abgeschrieben und mit der passenden Nummer versehen.  
(Siehe Seite 2 der Stellungnahme Dr. Strauchs vom 02.08.06, Seite 48 dieses Offenen Briefes) 
 
Was aber sind die Behandlungsoptionen bei einer Psychose? 
Das Feld der psychiatrischen Behandlungsmöglichkeiten reicht in dem Fall, von der 
Verabreichung von Neuroleptika – das sind Medikamente, die auch bei Schizophrenie 
angewendet werden – bis zur Elektroschocktherapie oder auch „Elektrokrampftherapie“. Bei 
der Elektrokrampftherapie (EKT)  werden einzelne Stromimpulse durch das Gehirn des 
Patienten geleitet. Dies führt zu einem Krampfanfall des Patienten, vergleichbar mit einem 
großen Anfall eines Epileptikers. Der Patient wird zur Behandlung in eine ca. fünfminütige 
Kurznarkose versetzt, und es wird ein Medikament verabreicht, das die Übertragung der 
Nervenimpulse auf die Muskeln vorübergehend hemmt, damit es während der Behandlung zu 
keinen Verletzungen kommt. In der Regel wird die Behandlung acht- bis zwölfmal in 
Abständen von zwei bis drei Tagen durchgeführt. Bestimmte psychiatrische Symptome, wie u. 
a. auch der „Wahn“ reduzieren sich nach einer Reihe solcher künstlich erzeugten 
„Anfälle“ deutlich oder verschwinden ganz. Eine der Nebenwirkungen dieser bei Ärzten 
umstrittenen Behandlungsform kann ein deutlicher Gedächtnisverlust des Patienten sein  

Sehr geehrter Herr Prof. Günther!                                         
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Die heute sehr umstrittene und selten 
durchgeführte Elektroschocktherapie wird 
doch nicht etwa in ihrem Haus angewandt? 

Ach ja, und wenn, dann nur mit Einwilligung des Patienten! 

Aber - wie verhält es sich mit der Anwendung von 
Elektroschocktherapien bei Patienten, die entmündigt sind? 

Muß dann ein Richter sein Einverständnis geben? 

Oder eine Behörde? 

Oder ein Vormund? 

Doch weiter: 

Wesentliches, was Dr. Strauch in seinen verleumderischen gutachterlichen Stellungnahmen 
kurzerhand weggelassen hatte, wird auch in der Epikrise verschwiegen: 

 

Der Einlieferungsbefund des Klinikums Bamberg vom 
10.05.2000 (darauf wird Seite 3 der Epikrise; Seite 5 dieses 
Offenen Briefes Bezug genommen) diagnostiziert einen 
„Dringenden Verdacht auf Neuroborreliose mit Meningismus“. 
Am selben Tag noch wurde Frau Heller in die Nervenklinik 
Bamberg (!) eingeliefert, wo sie bis zum 18.5.2000 
antibiotische Infusionen verabreicht bekam!  

 
 

Dies wird in diesem Patientenbericht  
ebenfalls verschwiegen…ein wirklich dummes 

Missgeschick, nicht wahr, Prof. Günther? 
(siehe nächste zwei Seiten) 

 
 
Die in der Nervenklinik angefangene antbiotische Therapie wurde abrupt von Prof. Dr. 
Krauseneck abgebrochen, der aus dem Urlaub kommend plötzlich verlangte, Frau Heller solle 
sich zunächst einer Lumbalpunktion (Entnahme von Nervenwasser aus dem Rückenmark) 
unterziehen.  
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Zu dieser verschobenen Sicht der Dinge, die in der Epikrise mittels grober Manipulationen 
und Weglassen wichtiger Tatsachen zu erzeugen versucht wird, paßt auch eine Bemerkung 
von Prof. Rascher in seinem Gutachten vom 18.08.2004, Seite 1: 
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Prof. Rascher erweckt hier den Eindruck, Frau Heller sei psychiatrisch 
behandelt worden. Das stimmt jedoch nicht.  

Frau Heller wurde in der Nervenklinik lediglich antibiotisch behandelt.  
Nämlich gegen ihre damals aktive Borreliose. 

 
Der offensichtlich von Gesundheitsamt und Nervenklinik Bamberg im voraus 

durchgeplanten Behandlung mit Psychopharmaka nämlich konnte Frau Heller entgehen! 
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Waren Sie davon ausgegangen, daß die Zusammenarbeit von Prof. Günther 
von der Nervenklinik und Dr. Strauch vom Gesundheitsamt Bamberg 

reibungslos funktionieren würde? 
Gingen Sie davon aus, daß Frau Heller in jedem Fall mit Psychopharmaka 

behandelt würde? 
Einerlei, ob dafür eine Notwendigkeit bestand oder nicht? 

Ist Ihnen die reibungslose Zusammenarbeit  
von Prof. Günther und Dr. Strauch  

vielleicht sogar aus der Fallgeschichte anderer Patienten wohl bekannt? 
Wir hoffen doch, daß sie nicht des öfteren mit Sorgerechtsentzügen  

von kranken Kindern zu tun haben. 
Ist es doch eine hohe Verantwortung, die Sie als medizinischer Gutachter in 

so gearteten familienrechtlichen Verfahren tragen müssen. 
Das könnte sehr belastend sein! 

  
Was sollte dieser Satz von Prof. Rascher denn anderes heißen, als daß Frau Heller in der 
Nervenklinik psychiatrisch behandelt wurde... So muß man seinen auf Seite 33 unten 
genannten Satz bei Unkenntnis der genauen Tatsachen verstehen.  

 

Wie mußte wohl Aeneas solche Bemerkungen verstehen,  
wenn sie von Prof. Rascher über seine Mutter abgegeben wurden? 
 
Auch von Prof. Rascher wird hier also das Bild von Frau Heller aufrechterhalten, sie sei 
psychisch krank. Daß Prof. Rascher in seinem Gutachten vom 18.08.2004 trotz all der 
Indizien gegen eine psychische Erkrankung bei Frau Heller, die sich aus dem Zustand von 
Aeneas bei Aufnahme in die Klinik Erlangen ergaben, den Vorwurf der Kindesmißhandlung 
durch Frau Heller aufrecht erhielt und mit den Verleumdungen fortfuhr, ist ein weiterer Grund 
dafür, die Frage aufkommen zu lassen, ob Prof. Rascher ein weiterer „Mitarbeiter“ von Prof. 
Günther in der Nervenklinik Bamberg ist (siehe Analyse des „Gutach-tens“ vom 18.08.2004 
und der Stellungnahme vom 13.09.2004 von Prof. Rascher in den Offenen Briefen Nr. 5-9 auf 
der Rubrik „Offene Briefe an die Verantwortlichen“ auf www.petra-heller.info). 
 
 

Frau Heller in einer Notiz vom 14.08.2004: 
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Was hatte man also versucht? : Das Kind „durch das Vorenthalten bestimmter Informationen 
in einem Angstzustand“ zu halten. Dazu gehörte es wohl, das Bild von einer psychisch 
kranken Mutter bei Aeneas zu erzeugen und aufrecht zu erhalten. 
 
Dem Kind wurde offenbar auf Grund des Gutachtens von Dr. Strauch eingeredet, daß die 
Mutter selbstmordgefährdet sei. Es wurde versucht, das Kind durch gezielte Fehlinformation 
von seiner Mutter und der Familie zu entfremden.  
 
Noch einmal: Prof. Rascher erweckt mit seinem Satz in Klammern den Eindruck, als wäre 
Frau Heller psychiatrisch behandelt worden. Die „Epikrise“ wurde über einen Monat lange 
nicht herausgegeben. Nur auf dauerndes Drängen von Familienmitgliedern und der Hausärztin 
wurde die „Epikrise“ herausgerückt. 



 86 

Sollte mit dem Zurückhalten der „Epikrise“ verhindert werden, daß der Versuch von Prof. 
Günther, Frau Heller ohne Indikation mit Psychopharmaka zu behandeln, aufgedeckt würde? 
Sollte so verhindert werden, daß klar würde, daß Frau Heller psychisch völlig normal ist? 
Sollte verhindert werden, daß klar würde, daß Frau Heller in der Nervenklinik nicht 
psychiatrisch behandelt worden war? Sollte verhindert werden, daß Aeneas eines Tages die 
Manipulation durch sein Fremdpflegeumfeld bewusst würde? 
 
Erinnern wir uns an die Briefzensur durch das Jugendamt: Liebevolle Briefe der Familien-
mitglieder werden durch das Jugendamt zurückgesandt (Faksimile-Abdrucke der Briefzensur 
in den Offenen Briefen vom 21.Januar und vom 1. Juni 2006; siehe auch Rubrik „Die Arbeit 
des Jugendamtes“ auf www.petra-heller.info). 
 
Erinnern wir uns an das „Gutachten“ von Frau Isabella Jäger vom 22. April 2006: Aeneas soll 
gemäß diesem Gutachten Todesängste vor seiner Mutter haben (Offene Briefe vom 4. August 
und vom 19. August 2006). 
 

Was mußte man Aeneas alles erzählt haben… 
 
Wissenschaftler wie Dr. phil. Helen Hayward Brown, Universität Western Sydney oder  
Dr. Virginia Sherr, Psychiatrieärztin, bestätigen, daß Borreliosekranke eine Risikogruppe sind, 
die eine Falschanschuldigung des Müchhausen-by-proxy-Syndromes riskieren (siehe Rubrik 
„Ärzte, Wissenschaftler und Politiker protestieren gegen das Unrecht auf www.petra-
heller.info)  

 
Aus der PETITION AN DEN BUNDESPRÄSIDENTEN von Frau 

Petra Heller ihrem Ehemann Herrn Markus Sperlein 
 vom 16. Dezember 2004 (Faksimile): 
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Dann aus dem Vortrag von Dr. Werner von Lerber anläßlich des 3. Kassler Borreliose 
Symposium am 18. Juni 2003 weiter:  
„Borrelien können prinzipiell die Funktion eines jeden Organs beeinträchtigen, also auch des 
Nervensystems und insbesondere des Gehirns, weshalb wir auch die verschiedensten 
neurologischen und psychiatrischen Symptome und Verläufe beobachten. Da hierbei je 
nach Befall verschiedene, neurologisch ‚nicht zueinander passende’ Symptome neben-
einander vorkommen können, läuft der Patient Gefahr mit unpassenden diagnostischen 
Etiketts bedacht zu werden bis hin zum Simulanten“.                      
 

Also muß davon ausgegangen werden, daß die 
Verleumdung von Frau Heller, sie leide an einem Wahn, 
unter allen Umständen aufrecht erhalten werden sollte, 

auch wenn sich das Gegenteil erwiesen hatte. 
 

Es ist doch die Tatsache, daß der Entlassungsbericht „Epikrise“ das Datum vom 09.09.2004 
trägt, also ein Datum, was mehr als einen Monat Verspätung aufweist (Entlassung aus der 
Nervenklinik am 04.08.2004), mehr als merkwürdig. 
 
In der „Epikrise“ heißt Seite 4 (Seite 6 dieses Offenen Briefes): 
„Im Rahmen der durchgeführten psychiatrischen Untersuchung konnten keine weiteren 
psychopathologischen Symptome außer der wahnhaften Überzeugung der Patientin, an 
einer Borreliose erkrankt zu sein, eruiert werden. Eine testpsychologische Untersuchung 
konnte auf Grund der Aufhebung der Unterbringungsmaßnahme nicht mehr stattfinden.“ 
 
Es wurden also in der Nervenklinik keine psychopathologischen Anzeichen gefunden (der 
unterstellte „Wahn, an Borreliose erkrankt zu sein“ ist nicht haltbar; siehe vorliegenden 
Offenen Brief ).  
 
Das bedeutet nach vorliegender Analyse, daß Frau Heller durch die „Epikrise“ indirekt für 
psychisch völlig normal und gesund ausgewiesen ist.  
 
Ein Münch-hausen-by-proxy-Syndrom oder Anzeichen eines Münchhausen-Syndromes 
konnten offensichtlich während des stationären Aufenthaltes in den psychiatrischen 
Untersuchungen nicht nachgewiesen werden.  
 

Der Plan Prof. Günthers, Frau Heller zwangsweise mit 
Psychopharmaka zu behandeln, war mißlungen.  

 
Frau Heller konnte sich im Moment geistesgegenwärtig gegen eine solche Behandlung 
wehren und wurde durch die Sorge der sie zu diesem Zeitpunkt gegen die aktive Borreliose 
therapierenden Ärzte gerettet (telefonische Anrufe der behandelnden Ärzte mit der 
dringenden Bitte um ein internistisches Konzil). 
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Sie war in der Nervenklinik nervenärztlich untersucht worden. Es konnten keine 
pathologischen Anzeichen festgestellt werden. Das heißt zu deutsch: „ Es konnten keine 
Anzeichen von Krankhaftigkeit gefunden werden“. 
Die von Prof. Rascher in seinem Gutachten vom 18.08.2004 geforderte nervenärztliche 
Untersuchung von Frau Heller war bereits erfolgt und negativ verlaufen.  
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Prof. Rascher in seinem „Gutachten“ vom 18.08.2004: 

 
 
 

Frau Heller hatte sich schon bei Entlassung aus der Nervenklinik 
einen Bericht gewünscht.  

 
Wenige Tage darauf gingen die Schwester von Frau Heller, Beate 

Schön und der Ehemann von Frau Heller, Markus Sperlein, 
persönlich bei der Nervenklinik vorbei, um den 

Entlassungsbericht zu holen. Es hieß, der Bericht sei noch nicht 
geschrieben (Beweise 1-3). 

 
 
BEWEIS 1: Eidesstattliche Erklärung von Frau Beate Schön,  Schwester von Frau Petra 
Heller vom 28.07.2006: 
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Beweis 2: Eidesstattliche Erklärung des Ehemannes von Frau Petra Heller vom 29.07.2006:  
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BEWEIS 3: Vollmacht von Frau Heller zur Einsicht in die Krankenakte für ihre Schwester 
Beate Schön und ihren Ehemann Markus Sperlein vom 12.08.2004: 
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Es stellt sich natürlich so oder so die Frage, wie verantwortungsvoll in der Nervenklinik 
Bamberg mit der Erstellung von Patientenberichten umgegangen wird, wenn für eine 

solche Erstellung mehr als ein Monat Zeit verstreicht. 
 

Doch noch viel mehr drängt sich auf Grund dieser 
Verzögerung der Erstellung des Patienten-Berichtes  

die Frage auf,  
ob die „Epikrise“ durch die  Nervenklinik  
mit weiteren Beteiligten wie Prof. Rascher  

hätte abgestimmt hätte werden sollen? 
 

 
Die Weiterbehandlung von Frau Heller auf Grund der Sorge der sie vormals behandelnden 
Ärzte während des stationären Aufenthaltes in der Nervenklinik mußte allerdings bei 
Voraussetzung eines vorsätzlich geplanten Kindesentzuges den Verantwortlichen ungelegen 
gekommen sein. Die gewissermaßen durch Zeugenschaft der vormals behandelnden und 
beratenden Ärzte erzwungene Dokumentation dieser Fortbehandlung mit Antibiotika von 
Frau Heller während des stationären Aufenthaltes in der Nervenklinik Bamberg dürfte den 
Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben.  
 
Auch die Intelligenz von Frau Heller, daß sie gegenüber Prof. Günther unter Zeugen (zwei 
weitere Ärzte waren anwesend) Argumente gegen die Einnahme von Psychopharmaka 
äußerte (Unverträglichkeit von Psychopharmaka und sie müsse doch erst untersucht werden; 
siehe Interview zuhanden des Symposiums vom 2. Juli, Video-Dokumentation als Protokoll 
im letzten Offenen Brief vom 29. August 2006 - das Video ist auf www.petra-heller.info 
Rubrik „Medienbericht und Bilder“ unter dem Titel „ Mutter und Kind in der Trauma-
Stadt Bamberg“ abrufbar), waren wohl unerwartete Faktoren – zunächst für Dr. Günther. 
 
Wir zitieren noch einmal die entsprechende Stelle der Aussage von Frau Heller aus dem 
Video „Mutter und Kind in der Trauma-Stadt Bamberg“  (Rubrik „Medienberichte und 
Bilder“ auf  www.petra-heller.info.) zuhanden des Symposiums vom 2. Juli 2006 „Gebt 
mir mein Kind zurück – Borreliose, Münchhausen-by-proxy-Syndrom und gerichtsme-
dizinisches Gutachterwesen:  
„ Und ich war dort in der Psychiatrie ohne Zeugen. Ich war ganz allein in der geschlossenen 
Anstalt. Mir gegenüber standen drei Ärzte in weißen Kitteln. Prof. Günther hat mir die Hand 
gereicht und hat gesagt:  
“Guten Tag, Frau Heller, ich gebe Ihnen jetzt Psychopharmaka“ 
Als ich gesagt hab: “Ja, aber warum denn? Sie haben mich … Wieso denn?“ 
Dann hat er gesagt: “Sie wollen doch ihr Kind wieder sehen.“  
Ich war ja vollkommen schockiert und hab gesagt:  „Ja aber, was hat denn das eine mit dem 
anderen zu tun? Außerdem vertrage ich Psychopharmaka nicht.“  
Ich wollte natürlich keine nehmen, und da hat er gesagt: „Wir haben hier ganz gute, neue 
Medikamente.“  
Ich hab dann gesagt “Ja aber, Sie müssen mich doch erst untersuchen!“ 
Und er sagte: „Ich hab Sie doch jetzt gesehen!“ Und dann war er weg.  
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Und noch einen Tag später, als bereits der Anwalt da war, mit meinem Mann zusammen, der 
mich dann aus der Psychiatrie herausgeholt hat (siehe Seite 29, d. Verf. d. Offenen Briefes), 
per richterlichen Beschluß, da hat Prof. Günther immer noch vor meinem Mann und dem 
Anwalt gesagt:  
„Frau Heller, ich gebe Ihnen in wenigen Stunden dann Psychopharmaka. Wir fangen mit 
der Behandlung an.“                           
 

SOWEIT DAS VIDEO-PROTOKOLL 
 
Prof. Raschers Hauptaussage in seinem Gutachten ist (Seite 7 des Gutachtens vom 
18.08.2004): 

 
Da Frau Heller jedoch auf Grund der sich um sie sorgenden Ärzte in der Nervenklinik mit 
Antibiotika weiterbehandelt wurde und dabei selbstverständlich auch mehrere Zeugen 
beteiligt waren, konnte der Aufenthaltsbericht der Nervenklinik nicht so abgefaßt 
werden, wie geplant.  
 
Weiter: 
Zusätzliches Indiz für die Planung einer weiteren Verleumdung von Frau Heller ist es, daß die 
sog. „Epikrise“ (Patientenbericht) nur von einem Assistenzarzt unterzeichnet ist. Dies 
wertet die Bedeutung der „Epikrise“ natürlich in den Augen des eigentlich verantwortlichen 
Prof. Günther ab. Prof. Günther der nicht unterzeichnet hat, war wie beschrieben beteiligt.  

 

Wollte Prof. Günther kein Risiko eingehen, und ließ den 
Assistenzarzt unerzeichnen, da sein Plan zur Medikamentierung 

von Frau Heller mit Psychopharmaka mißlungen war? 
 
Prof. Günther könnte glauben, sich da so herausreden zu können, daß eben nicht er selbst für 
die „Epikrise“ verantwortlich zeichnet und er selbstverständlich auch nicht die Widersprüche 
und Fehler in der „Epikrise“ verantwortlich sei. 
 
Man könnte sagen, solche Mängel im Patientenbericht nach einmonatigem Zuwarten für die 
Erstellung des Berichtes sind nicht weiter verwunderlich… Prof. Günther würde wohl 
versuchen, sich so herauszureden… 
 
Die eindeutigen Befangenheitszeugnisse der für den Patientenbericht 
„Epikrise“ Verantwortlichen, die in obenstehender Analyse der „Epikrise“ gefunden werden 
konnten, zeigen, wie berechtigt das Mißtrauen von Frau Heller damals war. 
 
Es dürfte anhand dieser Analyse auch klar geworden sein, weshalb man die 
„Epikrise“ ungerne und nur mit einmonatiger Verzögerung an Frau Heller herausgegeben 
hatte… 
 
Es ist wohl klar, daß die Nervenklinik Bamberg aus den oben beschriebenen 
gefundenen Indizien für eine geplante Zwangsmedikamentierung von Frau 
Heller auf Grund von Verleumdung und Falschdarstellung bzw. Weglassen 
von Tatsachen und Vermischen von Patientenberichten (Falschgutachten 



 94 

Dr. Strauch und Aufnahmebericht „Epikrise“) als befangen abgelehnt 
werden muß und nicht für eine psychiatrische Begutachtung von Frau 
Heller in Frage kommt. 

Wir fassen die Manipulationen, Verfälschungen und 
Irreführungen,  die Prof. Dr. Günther in der „Epikr ise“ zu 

verantworten hat, wie folgt zusammen:  
 
- Das verleumderische „Gutachten“ von Dr. Strauch wird   

übernommen und mit dem Bericht der Nervenklinik   
vermischt („Die Patientin ist wahnhaft davon überzeugt, daß ihr Sohn und sie selbst   
an einer chronischen Borreliose leiden.“; Mitte Seite 3 in der „Epikrise“; Seite 5   
dieses Offenen Briefes) 

 
- Die Antibiotika-Therapiefrequenz wird mittels einer Lüge als viel zu hoch  
  angegeben, so daß man medizinisch von einer „Selbstgefährdung“ von   
  Frau Heller ausgehen muß. 
 
- Das verleumderische „Gutachten“ von Dr. Strauch wird     
  so gestützt. 
 
- Die Aussagen von Dr. Strauch werden nicht nur unüberprüft    
  übernommen, sondern sie werden an „schwachen Stellen" auch noch   
  falsch wiedergegeben, so daß die Verfälschung der Tatsachen  in Richtung   
  „Wahn“ von Frau Heller noch verstärkt  wird. 
 
- Zusätzlich wird der Umstand der gewaltsamen Einweisung beschönigt    
und der angebliche „Wahn“ durch das wirklichkeitsfr emde, bei Kenntnis  
der tatsächlichen Einweisungsumstände psycho-unlogische Hervorheben  
des Mißtrauens der Patientin glaubhaft zu machen versucht („Die Patientin  
reagierte äußerst mißtrauisch…“).  

 
- Der Widerspruch zur Weiterführung der Therapie wird mittels der  
angeführten Manipulationen zu vertuschen versucht, indem man urteilt:   
„Ob dieser Befund ausreichend ist, bleibt zweifelhaft“ 

 
- Die „Epikrise“ wird Frau Heller über einen Monat vorenthalten; nur auf   
   beharrliches Nachfragen wird sie herausgerückt. 
 

Die solchermaßen vorgenommenen 
Manipulationen können bei dieser 
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Zielgerichtetheit nicht alle nur für bloße 
Schlamperei erklärt werden. 

 
Die eigenartige Form der Zusammenarbeit der 
verantwortlichen Ärzte Strauch und Günther 

vom Gesundheitsamt Bamberg und 
Nervenklinik muß jedoch noch unter einem 
weiteren Gesichtspunkt betrachtet werden: 

 
Dem unvoreingenommenen Leser muß die absurde Unterstellung 

Dr. Strauchs auffallen, Frau Heller leide an einer chronischen 
paranoiden Psychose (siehe Seite 2 des „Gutachtens“ von Dr. 

Strauch vom 02.08.2004 auf der nächsten Seite dieses Offenen 
Briefes). 

 
Eine paranoide Psychose bezeichnet immerhin eine schwere 

psychische Störung, mit Tendenzen zum Verfolgungswahn, laut 
DSM in Richtung Schizophrenie gehend. 

 
Eine „Diagnose“, die Dr. Strauch ohne Frau Heller je 

psychiatrisch untersucht zu haben, anhand der Aussagen von 
Dritten in der Stellungnahme vom 02.08.2004 an den Haaren 

herbeizuziehen versucht. 
 

Diese Stellungnahme führt zur Zwangseinweisung von Frau 
Heller in die Nervenklinik Bamberg, die mit dem Aufbau einer 
unglaublichen Drohkulisse verbunden wird (siehe Offener Brief 

vom 29. August 2006: „Zwangspsychiatrisierung in 
Bamberg“ www.petra-heller.info) 

 
Die „Epikrise“ hält getreu ihrem 

„Vorgutachter“ Dr. Strauch Seite 4 fest: 
„Auf Grund der vorliegenden Befunde und der Anamnese besteht 

der Verdacht auf eine wahnhafte Störung, die sich im Laufe der 
Jahre chronifiziert hat“ 
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Die Stelle aus dem „Gutachten“ vom 02.08.2004 von Dr. Strauch: 
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Schließlich die Auslegung in der Epikrise, Frau Heller sei in 
ungewöhnlicher Weise mißtrauisch… 
 
Hätten die verantwortlichen „Gutachter“ lediglich d en Schutz des Kindes 
im Auge gehabt, wäre für die Wegnahme von Aeneas der Vorwand 
ausreichend gewesen, die Mutter des Jungen leide an einem Münchhausen-
by-proxy-Syndrom.  
 

-�
�
����
�����5���
�������$���
��������
�����-�
�
����
�����5���
�������$���
��������
�����-�
�
����
�����5���
�������$���
��������
�����-�
�
����
�����5���
�������$���
��������
�������
��	�� ��
��	����
��	����
��	�� ;;;;����
 

Diese Unterstellung im Zusammenhang mit der deutlich geäußerten Absicht  
Prof. Günthers, Frau Heller mit Psychopharmaka behandeln zu wollen, ohne sie 
untersucht zu haben, läßt uns nach dargelegter Analyse der „Epikrise“ Fragen stellen: 
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Kopien ergehen an:   
- Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, Mohrenstrasse 37,  10117 Berlin  
- Kommissar für Menschenrechte, Thomas Hammarberg, Avenue de l’Europe,   
   67075 Strasbourg Cedex, Frankreich   
- Amnesty International und weitere Menschenrechtsorganisationen 
 

Alle, die sich mit Frau Heller solidarisieren 
     

     Name 
 

 
Vorname 

 
Anschrift  

 
Datum 

 
Unterschrift 
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ENDE DES ABDRUCKES DES OFFENEN BRIEFES VOM 
01.09.2006 

 
 

ANLAGEN ZU DEN BEIDEN OFFENEN BRIEFEN: 
 
BEWEIS: „Epikrise“, Entlassungsbericht Petra Heller vom 09.09.2004 – ANLAGE 26 

 
BEWEIS:  Arztbericht 09.08.2004 Dr. Firsching / Dr. Ospel – ANLAGE  68   
 
BEWEIS:  Videoaufzeichnung von Frau Heller zuhanden des Symposiums vom 
02.07.2006, veröffentlicht auf www.petra-heller.info , Rubrik „Medienberichte und 
Bilder“ als Link unter dem Titel „Mutter ohne Kind in der Trauma-Stadt Bamberg“ und 
schriftliches Protokoll  – ANLAGE  49  
 
BEWEIS:  Demnächst Veröffentlichung des gesamten Filmmaterials über das 
Symposium vom 2. Juli auf www.petra-heller.info . 
 
Eine DVD des aufgearbeiteten Filmmaterials wird dem  Oberlandesgericht 
umgehend zugestellt, sobald vorhanden! Diese Inform ationen gehen ebenfalls 
an Amnesty International. 
 
BEWEIS:  Ankündigung des Symposiums „Gebt mir mein Kind zurück – Borreliose, 
Münchhausen-by-proxy-Syndrom und gerichtsmedizinisches Gutachterwesen – Der 
Fall Aeneas Heller, Bamberg“ am 2. Juli 2006 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
vom 29. Juni 2006 (auch abrufbar auf www.petra-heller.info  auf der Rubrik 
„Zeugnisse der ÖFFENTLICHKEITSARBEIT für Aeneas“) – ANLAGE   69 
 
BEWEIS: Fotografien des Symposiums vom 2. Juli 2006 auf www.petra-heller.info , 
Rubrik „Bilder von und für Aeneas“ – ANLAGE  70 
 
BEWEIS: Eidesstattliche Erklärung des Ehemannes von Frau Heller, Markus 
Sperlein vom 24.07.2006 – ANLAGE  71  
 
BEWEIS: Gutachten Dr. Strauch vom 02.08.2004 – BEIZIEHUNG DER 
GERICHTSAKTE 002 F 00940/04 
 
Im Falle von Frau Heller wurden gar bewußt Laborwer te unterdrückt:  
 
BEWEIS: Arztbrief des Marienhospitals Stuttgart – ANLAGE   72 
 
BEWEIS: Laborwerte des Marienhospitals Stuttgart – ANLAGE  73 
 
Weiter wurden durch die Nervenklinik Bamberg nachwe isbar vorliegende Daten 
(Therapiefrequenz; siehe Offenen Brief vom 1. Septe mber 2006) manipuliert! 
 
BEWEIS:  Laborwerte, ärztliche Atteste und Stellungnahmen zur Erkrankung von 
Frau Heller – BEIZIEHUNG DER GERICHTSAKTE XVII 0797/05 und ANL AGE 25 
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BEWEIS: Eidesstattliche Erklärung Frau Beate Schön vom 28.07.2006 – ANLAGE 
27 
 
BEWEIS:  Eidesstattliche Erklärung Herr Markus Sperlein vom 29.07.2006 
– BEILAGE 28 
 
BEWEIS: Eidesstattliche Erklärung Frau Dr. Lux – ANLAGE 74  
 
BEWEIS: Dr. Werner v. Lerber-Good aus dem Vortrag vom 
Juni 2003 anläßlich des 3. Kassler Borreliose Symposiums am 18.06.2003                                   
– ANLAGE 75     

BEWEIS: Bericht Bettina Sanders vom 02.09.2004 zuhanden des Niedersächsischen 
Landtages, Seite 2, 1. Absatz – BEIZIEHUNG DER GERICHTSAKTE 002 F 
00940/04 

Zitat: aus dem Bericht von Frau Sanders: „Es gibt eine Vielzahl von 
Beschwerdebildern, die teilweise so diffus sind, daß der unerfahrene Arzt an dieser 
Stelle mit seiner Beurteilung überfordert ist. Wenn die Serologie zu allem Übel auch 
noch negativ ist, sieht der Arzt an dieser Stelle keine andere Möglichkeiten als den 
Patienten in die „Schublade der psychisch Auffälligen“ zu stecken. Gerade dann, 
wenn der Patient eine Reihe von Ärzten aufgesucht hat.“ 

Daß Frau Heller aus der Kenntnis der Manipulation d er 
Ärzte des Marienhospitals Stuttgart im Jahre 2000 s chon 
vor der Kindeswegnahme ein Mißtrauen gegenüber 
Behördenvertretern, die sich nicht auf eine wirklic he 
Auseinandersetzung mit dem schwierigen Beschwerdebi ld 
und der Krankheit Borreliose einlassen wollten, hat te, 
dürfte einsichtig sein.  
 


